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Anl. 2 00. BauTG 2013

006. BauTG 2013 - O6. Bautechnikgesetz 2013

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.11.2025

|. Einbauzeichen:

Das Einbauzeichen nach § 64 besteht aus einem Bildzeichen, das aus den Buchstaben "U" und "A" als Abkiirzungen fiir
die Worte "Ubereinstimmung" und "Austria" gebildet wird, und weiters folgende Angaben zu enthalten hat:

1. Registrierungsnummer in Form einer Buchstabenzahlenkombination bestehend aus dem Buchstaben R gefolgt
von

a) der Identifikationsnummer des Bauprodukts, die der fiir dieses Bauprodukt in der Baustoffliste OA § 60)

vorgesehenen Nummer entspricht,
b) den letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die Produktregistrierung beantragt wurde, und

¢) der vom Osterreichischen Institut fir Bautechnik vergebenen laufenden Nummer im Kalenderjahr der
Beantragung der Produktregistrierung.

Die Kurzbezeichnung ist in einheitlicher Form nach Mal3gabe des nachstehenden Beispiels darzustellen:

R-1.3.1-00-0001

Die Nummer der Registrierungsbescheinigung hat mit dieser Kurzbezeichnung identisch zu

sein.

2. Die Bezeichnung der Stelle, die die Registrierungsbescheinigung ausgestellt hat.

Il. Gestaltung des Bildzeichens "UA" sowie der zusatzlichen Angaben:

1. Fir die Gestaltung der GroRbuchstaben "UA" ist der im Folgenden dargestellte Raster anzuwenden. Das Verhaltnis
der Abmessungen des Bildzeichens hat dem nachstehenden Muster zu entsprechen, wobei die mit "R"
gekennzeichneten Balken auch in roter Farbe ausgefihrt werden kdnnen. Das Bildzeichen darf groBenmaRig
variiert werden, wobei bei Verkleinerungen oder VergroRBerungen die sich aus dem abgebildeten Raster
ergebenden Proportionen eingehalten werden mussen.
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2. Die zuséatzlichen Angaben nach Punkt I. sind unmittelbar unterhalb des Bildzeichens in der angegebenen
Reihenfolge anzubringen und voneinander deutlich sichtbar zu trennen, sodass das Einbauzeichen nachstehender
Abbildung entspricht, wobei die Breite der Bereiche fiir die zusatzlichen Angaben jener des Bildzeichens

entsprechen muss.

Ill. Anbringung des Einbauzeichens:

Das Einbauzeichen ist nach Mdglichkeit am Produkt selbst anzubringen. Die weiteren, im§ 64 Abs. 1 angefihrten
Anbringungsmaéglichkeiten sind nicht wahlweise, sondern nach ihrer Reihung, je nach Mdoglichkeit der Anbringung,
auszuwahlen. Das Einbauzeichen ist an der hierfir vorgesehenen Stelle deutlich sichtbar, lesbar und unausldschbar

anzubringen.

IV. Zeitpunkt des Anbringens des Einbauzeichens:

Das Einbauzeichen ist von der Herstellerin oder vom Hersteller nach MalRgabe des§ 64 Abs. 1vor dem
Inverkehrbringen des Bauprodukts anzubringen.

V. Sonstige Bestimmungen:

Das Anbringen von Kennzeichnungen, Zeichen oder Aufschriften, deren Bedeutung oder Gestalt von Dritten mit der
Bedeutung oder Gestalt des Einbauzeichens verwechselt werden kann, ist untersagt. Jede andere Kennzeichnung darf
auf Produkten nur angebracht werden, sofern sie Sichtbarkeit, Lesbarkeit und Bedeutung des Einbauzeichens nicht

beeintrachtigt.

(Anm: LGBI.Nr. 89/2014)

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/ooe_bautg_2013/paragraf/64
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_bautg_2013/paragraf/64
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=89/2014&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	Anl. 2 Oö. BauTG 2013
	Oö. BauTG 2013 - Oö. Bautechnikgesetz 2013


